
Vereinssatzun g :,, Förderuerei n lGS-Bothfeld"

Die Vereinssatzung des : ,,Förderverein lG§-Bothfeld e.V."

Beschlossen in der Mitgliederversammlung am: 04.09.2013 in Hannover Bothfeld.

§ I Name und Sitz

Der Name des Vereins ist,,Förderverein IGS-Bothfeld e.V."

Der SiE des Vereins ist Hannover.

§ 2 Zweck und Aufgaben

Der Förderverein |GS-Bothfeld verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüEige und mildtlitige Zwecke
im Sinne des Abschnitts ,,Steuerbegünst§te Zwecke' der Abgabenordnung.

Zweck ist die unmittelbare und gemeinnirtzige Förderung von Bildung und Eziehung in der Gesamtheit von
musischer, mathematisch-naturwissenschafrlicher, sprachlicher und sportlicher Ausbildung der Schüler der
IGS Bothfeld.

Der Zweck wird venrirklicht durch die Beschaffung von Mitteln allein für die IGS Bothfeld zur dortigen
Verwirklichu ng der o. g. steuerbeg ünstigten Zwecke.

Aufgabe des Vereins ist es, die Öffentlichkeit, die öffentliche Verwaltung und die politischen
Entscheidungsgremien ftlr das Bildungsanliegen der IGS in der Einheit von kultureller, musischer,
mathematisch-naturwissenschaftlicher, sprachlicher und sportlicher Ausbildung zu informieren, zu
sensibilisieren und zur Förderung anzuregen.

Der Verein unterstüEt materiell und ideell den Untenicht, die Unterhaltung der IGS und die sonstigen mit der
IGS in Verbindung stehenden Aktivitäten.

Dies soll unter anderem beinhalten:

Anschaffungen von ergänzenden Lernmitteln, soweit die öffentlichen Mittel nicht ausreichend zur
Verfügung stehen

Unterstirtzung von Veranstaltungen, die die Teambildung und die soziale Kompetenz fördern

U ntersttiEung bedürftiger Schiller bei Klassenfahrten u. ä"

Finanzierung von Pausenspielzeug

Der Verein ist äberparteilich und tlberkonfessionell. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Gemeinnützigkeit wird beim Finanzamt beantragt.
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§3 Mitgliedschaft

Dem Verein können angehören:

a) Ordentliche Mitglieder

b) juristische Organisationen durch benannte Vertreter

c) Ehrenmitglieder

Die Mi§liedschaft ist fiir jede volljährige Person und für juristische Personen offen. Die Mitgliedschaft kann
versagt werden, wenn sich nattrrliche oder juristische Personen gegen die Prinzipien der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung bekennen. Jugendliche ab 16 Jahren können dem Verein mit Zustimmung
der geseElichen Vertreter beitreten.

Der Eintritt in den Verein erfolgt durch schriftliche \Alillenserklärung des Antragstellers gegenüber dem
Vorstand. Der Vorstand ist berechtigt, Antragsformulare zur Verftlgung zu stellen. Der Antragsteller erhält
vom Vorstand eine schriftliche Aufnahmebestätigung mit dem Zeitpunkt des Beginns der Mi§liedschaft. Die
Form der Auhahmebestiltigung legt die Mitgliederversammlung bst. Die Gründe für ein Versagen der
Mitgliedschaft sind dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen. Über die zulässige Beschwerde entscheidet die
Mitgliederversamml ung.

Oie Mitgliedschaft endet:

- durchAustrittserklärung

- durch Streichung

- durch Ausschluss

- bei Nichtzahlung von mehr als einem Jahresbeitrag

- beijuristischen Personen mit der Auflösung oder mit Eröffnung eines lnsolvenzverfahrens

- durch Tod oder

- bei Auflösung des Vereines.

Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung des Vereins kein Anrecht auf das
Vereinsvermögen.

Der Austritt erblgt durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er kann nur zum Ende eines
Schuljahres(31.07) mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen erfolgen.

Ein Mitglied wird bei NichEahlung des Beitrages nach zweimaliger Mahnung aus dem Mitgliedervezeichnis
durch Beschluss des Vorstandes gestrichen, Der Beschluss ist der Person schriftlich mit Angabe des
Zeitpunktes der Beendigung der Mitgliedsehaft mitzuteilen. Eln Mitglled kann durch Beschluss des
Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn das Verhalten oder Ziele des Mitgliedes nicht mit
der Satzung oder den Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar sind.

Vor der Streichung oder dem Ausschluss eines Mi§liedes ist das Recht auf Anhörung einzuräumen. Die
Grtlnde ftir die Streichung oder den Ausschluss sind der Person schriftlich mitzuteilen, Gegen die Streichung
oder den Ausschluss kann binnen vier Wochen nach Bekanntmachung des Beschlusses Widerspruch bei
der Mitgliederversammlung eingelegt werden. Die nachste ordentliche Mitgliederversammlung entscheidet
darüber. Die Entscheidung wird schriftlich mi§eteilt.
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§ 4 Beiträge, Haushalt und Vermögen

Der Verein finanziert seine Tätigkeiten aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und öffentlichen Fördermitteln.
Jedes Mitglied hat einen Schuljahresbeitrag (rechnerisch der Beginn des jeweiligen Schuljahres bis dessen
Ende). Den Mitgliedern ist die Höhe des Schuljahresbeitrages freigestellt, mindestens jectoch der vom
Vorstand (Mitgliederversammlung) festgelegte Schuljahresbeitrag. Den Ehrenmitgliedern ist die
Beitragszahlung freigestellt. Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit des Eintrift-und Jahresbeitrages seEt die
Mitgliederversammlung fest.

Mittel des Vereins dtlrfen nur für die saEungsgemäßigen Zwecke verwendet werden. Mitglieder erhalten
keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind oder durch unvehältnismäßig hohe Vergütungen begtlnstigt werden.

Die Haushaltsführung erfolgt unter den Gesichtspunkten der Sparsamkeit und Wrtschaftlichkeit. Einnahmen
und Ausgaben werden im Haushaltsbuch nachgewiesen.

Zweckgebundene Spenden dürfen nur entsprechend der Zweckbindung veruvendetwerden, sie sind getrennt
auszuweisen.

Die Bildung von R{icklage kann nur unter Beachtung der geseElichen Vorgaben des §62 der
Abgabenordnung von der Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Vorstand legt innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres die Haushaltsrechnung der
Mitgliederversammlung vor. Es sind Einnahmen, Ausgaben und Vermögen des Vereins dazustellen. Der
Nachweis der Haushaltsftihrung des abgelaufenen Geschäftsjahres erfolgt in der ersten Mitgliederver-
sammlung im neuen Geschäftsjahr. Die Mitgliederversammlung kann die Überprtlfung durch einen
unabhängigen Prüfer verlangen. Die Entlastung des Vorstandes ist erst nach erfrclgtem Nachweis der
Haushaltsprtlfung zulässig.

§ 5 Haftung

Der Verein haftet Dritten nur mit seinem Vermögen.

Der Verein haftet Dritten für schädigende Handlungen der zur Vertretung des Vereins Berechtigten nach
Maßgabe des § 31 BGB.

§ 6 Rechte und Pflichten der t$itglieder

Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein im Rahmen der SaEung bei der Erfullung seiner Aufgaben nach
besten Kräflen zu unterstrltzen.

Die Mitglieder und Ehrenmi§lieder haben Anspruch auf Unterichtung über die gemeinnützigen geförderten
Projekte.

Die Mitglieder und Ehrenmitglieder haben ein Recht auf Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, bei
denen der Förderverein die Trägerschafr übemommen hat.
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§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und derVorstand

Die Arbeit in den Organen ist eine ehrenamtliche Tätigkeit.

§ 8 Die üitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins.

2. Die Mitgliederversammlung

- bestellt und entlastet den Vorstand

- bestimmt lnhalt und Anderung der SaEung

- beschließt tiber solche Rechtsgeschäfte, zu deren Vomahme der Vorstand nicht berechtigt ist

- beschließt über die Aul1ösung des Vereins und riber die Venrendung des Vereinsvermögens

- entscheidet endgtrltig über Wdersprüche

- beschließt trber Zuftlhrung und Entnahmen der Rücklagen.

3. Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Den Termin seEt der
Vorsitrende oder der Stellvertreter fest und lädt mit einer Frist von vier Woehen ein. Die Einladung erblgt
schriftlich (Bsp. E-Mail, und/oder durch eine schriftliche Mitteilung rtber den jeweiligen Schüler), unter
Angabe von Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung der Mitgliederversammlung.

4. Der Vorstand ist berechtigt, außerordentliche Mitgliederversammlungen mit einer Frist von 14 Tagen
einzuberufen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn dies von
25 o/o der Mitglieder verlangt wird.

! Jed_e ordnungsgemäß geladene Mitgliederversammlung ist beschlussfiähig. Die Mitgliederversammlung
fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit durch Gesetz oder diesä
SaEung keine abweichenden Mehrheiten vorgeschrieben sind. Enthaltungen werden als nicht erschienene
Stimmen gewertet. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Versammlungsleiters. Bei Wahlen
entscheidet bei Stimmengleichheit das Los. Die Abstimmungsart bestimmt der Versammlungsleiter. Bei
Wahlen ist schriftlich und geheim abzustimmen, soweit nicht die Mitgliederuersammlung eine andere Art der
Ahstimmung bcschlicßt.

q Über die Mitgtiederversammlung ist eine vom VorsiEenden oder seinem Stellvertreter und vom
Schriftfilhrer oder einem von der Versammlung gewählten Protokollftthrer zu untezeichnende Niederschrift
aufzunehmen.
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§ 9 Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus:

- VorsiEenden

- Stellvertreter der Organisation

- lGssenwarWerwaltung

- Schriftführer/Öffentlichkeitsarbeit

- zwei Beisitsem.

VereinssaEung,,Förderverein IGS-Bothfeld"

Diese bilden den Vorstand im Sinne des § 26 BGB. BeiAbwesenheit des VorsiEenden vertreten die
Vorstandsmitglieder in der Reihenfolge der Nennung.

Der Schulleiter / die Schulleiterin (oder deren Stellvertreter) der IGS ist berechtigt, in beratender Funktion an
den VorstandssiEungen teilzunehmen."

Der Vorstand wird für maximal zwei Jahre gewählt, eine \Medenrahl ist zulässig. Der Vorstand ftlhrt die
Geschäfte des Vereins gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand wird nach außen durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Der Vorstand kann ftir die laufenden Venraltungsgeschäfte einen
Geschäftsftihrer bestellen. Dieser erhält Einzelvollmacht zur Vertretung des Vereins in laufenden
Venrraltungsangelegenheiten. Weitere Anstellungen bedtlrfen der Beschlussfassung durch die
Mitgliederversammlung.

Der Vorstand wird auf der Grundlage von Wahlvorschlägen gewählt. Jedes Mitglied ist berechtigt,
Wahlvorschläge einzubringen. Die Wahl wird von einem WahlvorsiEenden geleitet. Der Wahlvorsitzende
darf keine bisherige oder zukünftige Wahlfunktion innehaben. Vor Beginn der Wahl ist der WahlvorsiEende
durch die Mitgliederversammlung fesäulegen.

Die Wahl erfolgt, falls kein Mitglied widerspricht, einzeln und in offener Abstimmung. Andernfalls ist eine
geheime Wahlhandlung vozunehmen. Als gewählt gelten die Mi§lieder, welche die meisten Stimmen auf
ihre Person vereinigen können. Bei Stimmengleichheit entscheidet eine geheime Stichwahl.

Der Vorstand wähtt den VorsiEenden und die Stellvertreter im Amt fiir die Dauer von maximal zwei Jahren.
lm Falle des vozeitigen Ausscheidens des Vorsitrenden übernimmt der entsprechend saEungsgemäßigen
Reihenfolge nächste Stellvertreter den VorstandsvorsiE. ln der folgenden ordentlichen Mitgliederver-
sammlung ist eine Nachwahlvozunehmen. Scheiden vor der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung
mehr als zwei Vorstandsmitglieder aus, ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung durch den
VorsiEenden im Amt einzuberufen.

§ 10 Wahlzur Kassenprüfer/in

Der Verein hat zwei Kassenprüfer/innen, von denen in der Mitgliederversammlung jeweils einer auf Dauer
von 2 Jahren gewählt wird, so dass jährlich ein/e Kassenprüfer/in ausscheidet und ein neuer/neue
hinzukommt. Sie haben vor dem Jahresabschluss eine ordentliche Kassenprüfung vorzunehmen und
darüber in der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Der Bericht ist schriftlich zu erstellen.
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§ 11 Bestellen von Beiräten

Der Vorstand kann zur effuktiven Arbeitsweise Mitglieder des Fördervereins als Beiräte bestellen. Die
Beiräte sind Vereinsorgane.

Die Beiräte unterstrlEen den Vorstand durch fachliche Beratung. Die Mitglieder von Beiräten sind nicht
beschlusslähig.

§ t2 Beschlussfassung

Die Mitgliederversammlung ist, satzungsgemäße Einladung vorausgeseEt, in jedem Falle beschlussfähig.
Beschltlsse werden mit einf;acher Mehrheit gefassl eine Stimmabgabe als Vertreter eines abwesenden
Mitgliedes ist nicht zulässig.

Beschltisse, mit denen die Satzung ergänzt oder geändert werden soll, bedtlrfen der 3i4 Mehrheit der
Anwesenden. Der Zweck des Vereins kann nur einstimmig geändert werden. Die abwesenden Mi§lieder
mussen der Anderung des Vereinszweckes schriftlich zugestimmt haben. Die Auflösung des Vereins bedarf
der 2/3 Mehrheit der Mitglieder.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der
Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit, Stimmabgabe in Vertretung eines nicht anwesenden
Vsrstandsmitgliedes ist unzulässig, Bei Stimmengleiehheit entscheidet derVorsitzende,

§ {3 Datenschutz

(1) Zur Erfilllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-
DatenschuE-Grundverordnung (DSGVO) und des BundesdatenschuEgesetstes (BDSG)
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein
verarbeitet.

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen VorrauseEungen vorliegen, hat jedes
Vereinsmitglied insbesondere blgende Rechte:

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artiket 1B DSGVO,

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel20 DSGVO,

- das Recht auf \Mderspruch nach Artiket2l DSGVO,

- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO.

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst fiir den Verein Tätigen ist es untersagt,
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufj'abenerftllung gefltirenden
Zweck zu verarbeiten ,bekannt zu geben, Driften zugänglich zu machen odär sonst zu nuLän. Diese
Pflicht besteht auch ilber das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.
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§ 14 Auszeichnungen und Ehrungen

Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, welche die Zwecke des Vereins in besonderem
Maße gefördert haben. Jedes Mitglied ist berechtigt, Vorschläge zur Ernennung von Ehrenmitgliedern zu
unterbreiten. Die Emennung zur Ehrenrnitglledschaft bedarf der Beschlussfassung durch die
Mitg liederversammlung."

Zum Ehrenvorsitzenden kann auf Vorschlag des Vorstandes ernannt werden, wer mindestens zwei
Wahlperioden das Amt des Vereinsvorsitzenden ausgeübt hat. Die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden
bedarf der Beschlussfussung durch die Mitgliederversammlung. Der Ehrenvorsitrende ist berechtigt. an
VorstandssiEungen rnit beratender Stimme teilzunehmen.

Für herausragende Leistungen bei der Förderung der IGS Bothfeld verleiht der Vorstand maximal einrnal pro
Jahr eine Ehrenmedaille. Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt. begründete Vorschtäge für die
Auszeichnungsvergabe an den Vorstand einzureichen. Die Verleihung der Ehrenmedaille bedarf des
einstimmigen Vorstandsbeschlusses.

§ 15 Auflösung des Vereins

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an
die IGS Bothfeld, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu venrenden hat.

Nach der Auflösung des Vereins erfolgt die Liquidation des Vereinsvermögens. Die Liquidation obliegt dem
Vorstand. Naeh Abschluss der Liquidation geht das Restvermögen des Vereins unter Einhaltung des
Spenjahres an die IGS Bothfeld, die es unmittelbar und ausschließ,ich für gemeinnLrEige Zwecke zu
verwenden hat.

§ 16lnkrafüreten

Oie Satzung in der vortiegenden Form ist am 04.09.2013 von der Mitgliederversarnrnlung des Vereins
,Förderverein lGS-Bothfeld" beschlossen worden und tritt nach Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Die Vereinssatzung wurde sachlich und inhaltlich richtig. gern. den Eeschlüssen der
Gründungsversammlung, wiedergegebenl übertragen.

Errichtungsdatum: 04.09.2013

Anderungsdatum: 11.11.2A13

2. Anderungsdatum: 08.09.2015

3. Anderungsdatum: 2A.A4.2A16

4.Anderungsdatum: 24.04.2A19

5. Anderungsdatum 27.O4.ZOZI

Herr

1 2.

_Fraq
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